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CbroßherzogthumBaden

Verfügung des GroßherzoglichenOberschulrathes, die Lehrans-
hilfe an Volksschulenbetreffend. Vom 31. März 1877.

Die gemäß§. 8 der Verordnung Großh. Ministeriums des

Jnnern vom l7. Juli 1874 —- Deutsche Schulges.-Samml. 1874

Nr. 36 —- von den Volksschullehrern für die Ertheilung von Aus-

hilfsunterricht aufzustellenden Berechnungen über die ihnen nach
den Bestimmungen der erwähntenVerordnung hierfür zustehende
Vergütung kommen vielfach so unvollständigzur Vorlage, daß
eine Festsetzungder letzteren in vielen Fällen nur nach Veran-

staltung weiterer Erhebungen möglich ist.
Zur Abwendung zahlreicher Schreibereien sieht man sich

veranlaßt,die bei Aufstellung der fraglichen Berechnungen maß-
gebenden Bestimmungen der Ministerialverordnung vom 17.

Juli 1874, die Lehraushilfe an Volksschulen und deren Ver-

gütung betreffend, in Nachstehendem zusammenzufassen
Die von den aushelfenden Lehrern einzureichendenKosten-

berechnungenmüssenenthalten:
Die Angabe der die Mitversehung anordnenden Verfügung

der vorgesetztenBehörde; die Zeitdauer der Mitversehung
unter genauer Bezeichnung des Tages, mit welchem dieselbe be-

gonnen und mit welchem sie aufgehörthat; die Zahl der von

dem betreffenden Lehrer wöchentlichertheilten Unterrichtsstunden
und fzwarsowohl derjenigen, welche er an seiner eigenen Schule
als Jener, welche er an der Schule ertheilt hat, mit deren Mit-
Vekschunger beauftragt war. -

Ferner ist bei Mitversehungen,welche weniger als ein

Feldes-·Jahr dauerten, anzugeben, ob in die Mitversehungs-
zejtFMEU gefallen sind und bejahendenfalls, wie viele Tage
dlefelben UmfnßkenUnd auf welchen Zeitabschnitt der Mitver-

sehung sich dieselben erstreckten.
Endlich ist, sofern Es sich um Mitversehung einer Lehrstelle

in einem benachbarten Orte handelt, die Zahl der Gänge

zu verzeichnen, welche der aushelfende Lehrer behufs der Unter-

rFchtsertheilungin den Nachbarort zu machen hatte. Dabei
sind die einzelnen Tage, an welchen die Gänge stattfanden-

»

namhaft zU machen und ist zugleich die Entfernung der be-

treffendelkSchulorte von einander anzugeben. Die Gemeinde-
käthe bezlehnngsweisedie Schulkommissionen haben die aufge-
stellten Verechnungenund die darin enthaltenen Angaben zu be-

stätigenOder zu berichtigenund dieselben der Großh. Kreisschul-
Visitntnk zUV Vorlage an die diesseitigeBehörde zu übersenden.

Die Kreisschulvisitaturen haben die ihnen zukommenden
Kostenberechnungen einer sorgfältigenPrüfung zu unterziehen
und unvollständige sowie sonst mangelhaft befundene Aufstel-

lungen vor der Vorlage anher zur Berichtigung beziehungs-
weise Ergänzung zurückzugeben.

Karlsruhe, den Bl. März 1877.

GroßherzoglicherOberschulrath.
Au Nokk.

die Großh. Kreisschnlvisitaturen, die Ge-
meinderäthe (Schulkonnnisfioneu)sowie
an die Lehrer der Volksschulen

·

Nr. 4734.

Kraps.

Königreichpreußeu
Erkenntniß des KöniglichenOberverwaltungsgerichts, die Zustän-
digkeit der Amtsvorsteher in Vetresf der Schulunterhaltungskosten

betreffend. Vom 13. Januar 1877.

Im Namen des Königs.
Jn der Verwaltungsstreitsache

des Käthners und Ziinniermanns G. zu A., Klägers
und Nevisionsklägers,

wider

den Amtsvorsteher Freiherrn v. R. auf Schloß G., Be-

klagten und Revisionsbeklagten,
und die Gemeinde A., Beigeladene,

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sitzung
vom 13. Januar 1877,

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,
für Recht erkannt,
daß aus die Revision des Klägers die Entscheidung des

Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu Königsberg
vom 23. September 1876 aufzuheben und in der Sache
selbst unter Abänderung der Entscheidung des Kreisaus-

schufses des Kreises G. vom 7. März 1876 die Verfügun-

gen des Beklagten vom 10.« und 29. November 1875 au-

ßer Kraft zu setzen und der Kläger mit dem Ansprüche,
ihn für nicht verpflichtet zu erachten, von dem Brennholz-
deputat der Schule zu A. für die Zeit von Michaelis
1875 bis dahin 1876 V« Raummeter anzufahren, abzu-
weisen, dem Kläger auch die Kosten sämmtlicherInstan-
zen, unter Festsetzung des Werthes des Streitgegenstandes
auf 10 Mark, zur Last zu legen.

Von Rechts Wegen.
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Gründe.

Am 10. November 1875 erließ der Amtsvorsteher Freiherr
v. R. auf Schloß G. an den Zimmermann und Grundstücks-

besitzerG. in A. folgende Verfügung:
Sie werden hierdurch angewiesen, der auf Ihrem Grund-

stückruhenden Verpflichtung, resp. als Gespann haltender
Grundbesitzer, jährlich V4 Raummeter Brennholz für die

Schule iu A. anzufahren, ungesäumt nachzukommen und

innerhalb acht Tagen nachzuweisen, daß das Schuldepu-
tatholz pro Michaeli 1874X75 von Ihnen angefahren und

dem Lehrer T. übergeben ist. Im Weigerungsfalle wird

diesseits die Lieferung und Anfuhr des Holzes bewirkt,
und die Kosten dafür im Exekutionswege von Ihnen bei-

getrieben werden.
»

In gleicher Weise wird, da Sie bereits seit mehreren
Jahren das Schuldeputatholz anzufahren unterlassen ha-
ben, Verfahren werden, sobald festgestelltist, mit wieviel

Viertel Raummeter Sie im Rückstande geblieben sind.
Dieser Aufforderung folgte unterm 29. November 1875 die

nachstehende Verfügung des Amtsvorstehers zu Schloß G.:

Auf Ihre Eingabe vom 15. d. M. erhalten Sie zum

Bescheide, daß die darin aufgestellten Behauptungen keine

Beweise find 2c. Demnach ist der Gemeindevorstand zu A.

angewiesen, das in Rede stehende Schuldeputatholz pro

1875X76, 1-«Raummeter, für Ihre Rechnung und zu je-
dem Preise sofort anfahren zu lassen, worauf die Bestrei-

bung der Kosten im Exekutionswege erfolgen wird 2c.

In der Verfügung vom 10. d. M. soll es nicht hei-
ßen: Schuldeputatholz pro 1874X75, sondern pro 1-875-76.

Gegen beide Verfügungen hat der 2e. G. bei dem Kreis-

ausfchuß des Kreises G. Klage erhoben und ihre Aufhebung
beantragt, weil einmal der Amtsvorsteher, als Polizeibehörde,
zu einer Einmischung in diese Angelegenheit nicht befugt ge-

wesen, er selbst aber zur Anfuhr von Brennholz für die Schule
nicht verpflichtet sei, diese Verpflichtung vielmehr ausschließlich
den Wirthen von A. obliege, während das ihm gehörige, von

dem Wirth L. erkaufte Grundstück von dem Gemeindevorstande
stets nur als Eigenkäthner-Grundstückbehandelt worden sei.

Der Kreisausschuß hat indeß nach Einholung der Gegen-
erklärung des Amtsvorstehers v. R., aus welcher hervorgeht,
daß der Antrag, den 2c. G. zur Anfuhr des Schuldeputathol-
zes anzuhalten, von dem Lehrer T. in A. ausgegangen ist und

daß sich der Amtsvorsteher auf Grund der Angaben des Wirthes
L. für befugt erachtet hat, diesem Antrage zu entsprechen, den

Kläger durch Vorbescheid vom 24. Ianuar 1876 zur Anfuhr
des Schulholzes nach Verhältniß feines Besitzstandes für ver-

pflichtet erklärt und demnächstauf Grund mündlicher Verhand-
lung, bei welcher auf den Antrag des Klägers der Wirth L.

und der Gemeindevorsteher Von A. zur Sache gehört sind, am

7. März 1876 dahin entschieden:
daß Kläger abzuweisen und zur Leistung der Spanndienste
nach Verhältniß seines Besitzstandes und demnach auch für
verpflichtet zu erachten, das auf ihn repartirte Brennholz
für die Schule pro Michaeli 1875X76 mit V« Raummeter

anzufahren, event. die für die im Wege der Exekution be-

reits bewirkte Anfuhr dieses Holzquantums entstandenen
Kosten zu erstatten, ihm auch —- unter Festsetzungdes Streit-

gegenstandes auf 20 Mark —- die Kosten zur Last zu legen.
Zur Begründung dieser Entscheidung ist angeführt:

Nach dem von der KöniglichenRegierung unterm .2.

Juli 1863 bestätigten, von G. unterm 8. August ej. a.
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als richtig anerkannten, Abgaben-Negulirungsplan habe
Kläger die Verpflichtung übernommen, nach seinem Besitz-
stande die Spanndienste zu leisten. Dazu gehöre auch die

Anfuhr von Schulholz.

Abgesehen davon, daß es darauf, ob G. bis jetzt zu

den Spanndiensten nicht aufgefordert sei oder dieselben

nicht geleistet habe, nicht weiter ankomme, so werde auch
die dessallsige Behauptung durch das Zeugniß des Wir-

thes L. und des Gemeindevorstehers A., sowie dadurch

widerlegt, daß G. in Folge einer Beschwerde des 2c. L.

unterm 24. März 1870 auf die Verpflichtung zur Leistung
der Dienste ausdrücklichaufmerksam gemacht worden sei.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger die Berufung an

das Königliche»Bezirksverwaltungsgerichtzu Königsberg einge-
legt uud zur Rechtfertigung derselben angeführt:

1) der Abgaben-Regulirungs-Plan sei ihm seiner Zeit nur in

demjenigen Theile vorgelesen worden, welcher sich auf die

Kirchen- und Schul-Abgaben beziehe,
2) sein Besitzstand —- ein Eigenkäthner-Etablissement—- sei

nicht gefpannfähigz
Z) er habe sich, worüber eine Bescheinigung des Gustav P.

und des Gottfried N. beigebracht und event. auf deren

Zeugniß provozirt wird, zur Bestellung seines Ackers im-

mer fremden Gefpannes bedienen müssen und sei deshalb
zu den Kommunal-Leistungen immer nur so herangezogen
worden, wie die anderen Eigenkäthnerdes Dorfes-; also

ohne Spanndienste;
4) feine, von dem Kreisausfchußunrichtig aufgefaßteAngabe

in der mündlichen Verhandlung sei dahin zu berichtigen,
daß er zwar einmal Schulholz, aber nicht für den Lehrer,
sondern für sich selbst angefahren habe, nachdem ihm sol-
ches von dem Lehrer für eine demselben erwiesene Gefäl-
ligkeit abgetreten worden;

5) das Holzquantum, zu dessen Anfuhr er event.-verpflichtet
fein würde, betrage bei richtiger Berechnung nicht V« fon-,
dern höchstensV» Raummeter, denn das ganze Besitzthum
des 2ö.L. habes·89Morgen 47 Qu.-Ruthen enthalten und

seien davon VszKlafter Schulholz anzufahren gewesen.
"

Die Berufungsfchrift ist von dem Kreisausschuß dem Be-,

klagten zur Gegenerklärnng«,,in Gemeinschaft mit dem Orts-
vorstande A.« zugefertigt und von diesen gemeinschaftlichdahin
beantwortet worden:

Das BauergrundstückA. Nr. ll sei rezeßmäßigund nach
dem Schuldotationsplan von jeher zu gewissen Hand- und

Spanndiensten, resp. Gemeindelasten verpflichtet gewesen. Der

Besitzer, Wirth L., habe den sechsten Theil von A. Nr. 11 an

einen gewissen Gr. und damit den. sechsten Theil aller darauf

ruhenden Lasten verkauft, der Kläger aber sei wiederum durch

Kauf in alle Rechte und Pflichten des Gr. eingetreten.
- Der 2e. G. halte in den Wintermonaten oft nur ein Pferd-;-

befinde sich aber gegenwärtigim Besitze von zwei Pferden und

zwei Kühen.
In der mündlichenVerhandlung vor dem Bezirksverwal-

tungsgerichte, wozu die Gemeinde A. als Mitbeklagte zugezogen

ist, wurde noch hervorgehoben:
a) von dem Kläger, daß er von dem in Rede stehenden Grund-

stücke nur den sechsten Theil mit 15 Morgen 102 Qu.-
«

Ruthen besitze, Zimmermann sei und zum Bestellen seines

Grundstückes kein Vieh halte und daß er das einzige Pferd,

welches er besitze,zur Ausübungfeines Gewerbes als Zim-
mermann gebrauche;
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b. Seitens des Beklagten, daßKläger zu den Viertelhüfnernge-

höre,welchebestimmungsmäßigSpanndienste leisten müßten.

Das Bezirksverwaltungsgericht hat nach Einforderung der

Akten, betreffend die Dismembration des GrundstückesA· Nr.

11 und des Parzellirungsvertrages über die von dem Kläger
erstandenen 15 Morgen 102 Qu.-Nuthen Landes am 23. Sep-
tember 1876 dahin entschieden:
daß die Entscheidung des Kreisausschusfes des Kreises G.

vom 7. März 1876 dahin zu bestätigen,daß der Zimmer-
mann und Grundbesitzer G. unter Verwerfung seiner Be-

schwerde gegen die Verfügungen des Amtsvorstehers vom

10. und 29. November 1875 für verpflichtet zu erachten,
von dem Brennholzdeputat der Schule A. für die Zeit von

Michaelis 1875 bis dahin 1876 I-« Raummeter anzufah-
ren oder die für die im Wege der Exekution etwa bereits

anderweit bewirkte Anfuhr entstandenen Kosten zu erstatten
und die Kosten beider Jnstanzen unter Festsetzung des

Streitgegenstandes auf 10 Mark und des Pauschquan-
tums zweiter Jnstanz auf 1,50 Mark, dem Berufenden
auszulegen.

Jn den Gründen wird ausgeführt:
Die Entscheidung des Kreisausschusses erscheine im We-

sentlichen gerechtfertigt. Daß die streitige Leistung ihrer
Natur nach der Beitreibung im Verwaltungswege unter-

liege, sei nach der AllerhöchstenKabinetsordre vom 19.

Juni 1836 nicht zweifelhaft. Der Beschwerdeführerbesitze
eine von dem Grundstück A. Nr. 11 abgezweigte Parzelle
von -15 Morgen 102 Qu.-Ruthen. Er halte aus derselben
ein Pferd, angeblich wegen seines Gewerbes als Zimmer-
mann, nach der Erklärungdes Amts- und des Gemein-

devorstehers zeitweise auch zwei Pferde. Möge aber hier-
nach seine Besitzung als gefvannfähig angesehen werden,
oder nicht, entscheidend sei für die Verwaltungsbehördeder

bei der Zertheilung des GrundstücksA. Nr. 11 errichtete-
von dem Vorbesitzer des 2c. G. anerkannte und von der

KöniglichenRegierung bestätigteRegulirungsplan vom 6.

Oktober 1862. Derselbe enthalte in Betreff der Prästatio-
nen an die Schule die Bestimmung, daß dieselben der Re-

gulirung nach der Schulordnung vom Il. Dezember 1845

unterworfen bleiben, wogegen in dem Abschnitte wegen der

Gemeindelasten bestimmt sei, daß die Spanndienste zu

Bauten, Wegebesserungen,Feuerkuven und andere Fuhren
von dem Haupt- und dem Parzellenbesitzer,,nach dem ge-

genwärtigen Besitzstande«zu leisten seien. Diese Festset-
zung gelte (nach §. 39 der erwähnten Schulordnung) auch
für die Anfuhr des Schulholzes. Der Beschwerdeführer

müssedaher zu der ihm angesonnenen Leistung sür ver-

Pfllchtet eWchtet werden.

Die Beschwerde in Betreff des Maßes sei grundlos.
Nach der eigenen Angabe des Klägers habe das Grund-
stückA. Nr. 11 vor der Theilung 89 Morgen 47 Qu.-Ru-
then enthalten und V- Klafter Holz anzufahren ge-

habt. Vom Theilbesitzer würden hiernach ca. I,,-12 Klaf-
ter anzufahren sein, welches Quantum dem Von V« Raum-

meter bis auf einen verschwindend kleinen Unterschied
gleichkomme.

Die Entscheidungdes Kreisausschusfesgebe insofern
zu« Weit, als sie sich in ihrer Form nicht auf den vorlie-

genden Streit über die Anfuhr des Schulhokzes für ein

Jahr bezw.die dafür zu zahlende Vergütung beschränke
UND sel daher in dieser Fassung zu berichtigengewesen.
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Gegen diese Entscheidung hat der Kläger fristzeitig das

Rechtsmittel der Revision eingelegt und zur Rechtfertigung Fol-
gendes angeführt:

Die Folgerung des Berufungsrichters, daß die Bestimmung
des Regulirungsplanes vom 6. Oktober 1862, wonach bei Ge-

meindelasten die Spanndienste nach dem gegenwärtigenBesitz-
stande zu leisten seien —- uach §. 39 der Schulordnung vom

11. Dezember 1845 —- auch auf die Anfuhr des Schulholzes
Anwendung finden müßten, sei nicht richtig, da es sich hier
um zwei ganz verschiedene Prästationen handle. Maßgebend
sei hier überhaupt nur der Schuldotationsplan für die Schule
zu A., dessen Vorlegung er beantrage, und dieser besage, daß
zur Anfuhr des Schulholzes die bäuerlichenBesitzer (Wirthe)
des Dorfes verpflichtet seien. Daß aber eine kleine Besitzung
nur in die Kategeorie der Eigenkäthner und nicht in die der

bäuerlichenBesitzer gehöre,gehe aus der Bestimmung unter G.

III. des erwähnten Regulirungsplanes hervor, aus dessen Jn-
halt er sich gleichfalls berufe. Er werde auch in allen Gemein-

deangelegenheiten in den Dorfslisten ic. als Eigenkäthner be-

zeichnet und sei auch in der vorliegenden Streitsache von den

Behörden so benannt.

Bei der mündlichen Verhandlung vor dem Oberverwal-

tungsgerichte lagen die Akten des KöniglichenLaudrathsamtes
zu G., betreffend die Dismembration des Friedrich L.’scheu
BauergrundstückesA. Nr. 11 vor. Aus denselben ergiebt sich
Folgendes:

Am 11. Juni 1862 haben die Wirth Friedrich L.’schenEhe-
leute von ihrem 89 Morgen 47 Qu.-Ruthen umfassenden Grund-

stückeA. Nr. 11 die im Dorfe belegene Hofstelle mit den da-

. ran befindlichenGebäuden und Zäunen in einem Areal von

3 Morgen
ferner Dorfsanger-Abfindung V, -

und im Feldeseparirt belegenes Ackerland 12 - 12 U-Ruthen,
zusammen 15 Morg. 102 U-Ruthen

PreußischenMaaßes an den Wilhelm Gr. für 1200 Thaler
verkauft und es enthält der §. 3 des gerichtlichen Kaufkontrak-
tes die Bestimmung:

Von Michaeli c. übernimmt der Käuser mit den Nutzungen
auch sämmtlicheLasten und Abgaben.

Die Regulirung der auf dem dismembrirten Grundstücke

haftendenöffentlichenAbgaben und Leistungen ist in Gemäß-

heit der Vorschriften des Gesetzes vom 3. Januar 1845 erfolgt
und es hat der am 6. Oktober 1862 aufgestellte Regulirungs-
plan unter dem L. Juli 1863 die Genehmigung der Königli-
chen Regierung zu Königsberg erhalten.

Dieser Regulirungsplan enthält unter .

»P. An die Schule in A., wozu das Dorf A. gehört,«
die Bestimmung:
»I. Die baaren, sowie die Naturalleistungen bleiben der

Regulirung der Schulprästationen nach der Schulordnung
vom 11. Dezember t845 unterworfen.«

Unter
«

»G. Gemeindelasten-«

sind aufgeführt: —

,,II. Die Spanndienste zu Bauten, Wegebesserungen,
Feuerkuven und andere Fuhren nach Verhältniß des Hu-
fenstandes aufgebracht.«

und es ist in den beiden Rubriken:

a) davon behält das Hauptgut des Friedrich L.,
b) davon übernimmt das Trennstück des Wilhelm Gr.

vermerkt: ,,nach dem gegenwärtigen Besitzstande«,
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während unter

,,III. die Handdienste werden nach der Zahl der Haus-
haltungen geleistet«

unter den vorerwähnten Rubriken bestimmt ist, daß die Hand-
dienste den Besitzer des Hauptgutes als Wirth, den Besitzer
des Trennstückes als Eigenkäthnertreffen.

Dieser Regulirnngsplan ist unterm 11. Oktober 1862 von

dem TrennstücksbesitzerGr. unterschriftlich als richtig anerkannt
und am 8. August 1863 hat Gottlieb G. als ,,Nachfolger des

Wilhelm Gr.« bescheinigt, daß ihm der Regulirungsplan mit

der nöthigen Belehrung bekannt gemacht worden sei.
Der Dotationsplan für die evangelische Schule in A. vom

7. September 1866, 12. März 1867, welcher bei der mündli-

chen Verhandlung gleichfalls vorlag, enthält unter

»V. Festsetzungen-«
die Bestimmung:

Die Lieferung des Brennmateriales liegt allein dem Pa-
tron Gutsherrn von Schloß G. ob. Die Ansuhr erfolgt zum
l. Oktober jedes Jahres praenumeranäo und zwar werden 10

Klafter von der Dorfschaft A. und 3 Klafter von der ganzen

Schulgemeinde nach Verhältniß der Haushaltungszahl ange-

fahren.
Die Revision hat für begründet erachtet werden müssen.

Der Berufungsrichter nimmt ohne Weiteres an, daß die

streitige Leistung zu der Kategorie der in der AllerhöchstenKa-

binetsordre vom 19. Juni 1836 Gesetz-Sammlung Seite 198)
unter l. ausgeführtenAbgaben und Leistungen gehöre. Er fol-
gert ferner aus dem Abgaben-Regulirungs-Planvom 6. Okto-
ber 1862 in Verbindung mit der Schulordnung vom 11. De-

zember 1845 die Verpflichtung des Klägers zu der ihm ange-

sonnenen Leistung und findet gegen die Entscheidung des er-

sten Richters nur zu erinnern, daß sie insofern zu weit gehe,
als sie sich in ihrer Form nicht auf den vorliegenden Streit

über die Ansuhr des Schulholzes für ein Jahr, bezw. die da-

für zu zahlende Vergütung beschränke. Er übersiehtaber, daß
derKreisausschußaus der der Klage zu Grunde gelegten Behaup-
tung, daß der Amtsvorsteher als Polizeibehördezu einem Einschrei-
ten in der vorliegenden Angelegenheit überhaupt nicht berechtigt
gewesen sei, hätte Veranlassung nehmen müssen, vor Allem zu

prüfen, ob sich der Beklagte bei dem Erlasse der angesochtenen
Verfügungen in den Grenzen seiner gesetzlichenBefugnisse be-

wegt habe, und er Verstößtgegen das bestehende Recht, indem er

diese Befugniß — stillschweigend — als begründet voraussetzt.
Die Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 überträgt dem

Amtsvorster die Verwaltung der Polizei und der sonstigen ös-
fentlichen Angelegenheiten des Amtes nach näherer Vorschrift
des Gesetzes (§. 59), ermächtigt ihn, da, wo die Erhaltung der

öffentlichenOrdnung, Ruhe und Sicherheit sein Einschreiten nö-

thig macht, das Ersorderliche anzuordnen (§. 60) und nöthigen-
falls zwangsweise durchzuführen(§. 79), stattet ihn mit gewis-
sen Befugnissen in Wegebausachen aus (§. 61), überträgt ihm
im §. 62 das Recht zum Erlasse von Polizeistrafverordnungen,
im 63 das Recht der vorläufigenStraffestsetzung, verpflichtet
im §. 65 die Gemeinde- und Gutsvorstände seinen in Gemäß-

heit seiner gesetzlichenBefugnisse in Dienstangelegenheiten an

sie erlassenen Anweisungen und Ansträgen nachzukommen und

bestimmt endlich im §. 66, daß der Landrath und der Kreis-

ausschuß befugt sein sollen, für die Geschäfte der allgemeinen
Landes- und Kreis-Kommunalverwaltung sowie bei Beaufsich-
tigung der Kommunal-Angelegenheiten der zu dem Amtsbezirke
gehörigen Gemeinden und Gutsbezirke die vermittelndevund

begutachtende Thätigkeit des Amtsvorstehers in Anspruch zu
nehmen.
s Dagegen enthält die Kreisordnung keine Bestimmung, wo-

durch dem Amtsvorsteher das Recht zur selbstständigenexeku-
tivischen Beitreibung öffentlicher— oder den öffentlichengleich
zu achtenden —- Abgaben und Leistungen, mögen dieselben nun

an den Staat, die Kommune, die Kirche, die Schule oder de-

ren Diener zu entrichten sein«eingeräumt wird.

Im vorliegenden Falle würde daher der beklagte Amtsvor-

steher zu einem amtlichen Einschreiten gegen den Kläger wegen
der rückständigenAnsuhr von einem viertel Raummeter Schul-
deputatholz nur berechtigt gewesen sein, wenn ser dazu von
dem Landrathe (etwa aus Anstehen der Schulaufsichtsbehörde)
ausdrücklichbeauftragt gewesen wäre.

Er ist aber nicht befugt gewesen, auf den bei ihm ange-

brachten Antrag des Lehrers T. in A. von dem angeblich Ver-

pflichteten die Ausführung der hier fraglichen Leistung unter

Exekutionsandrohung zu fordern und den Gemeindevorstand zu
A. demnächstmit der Ausführung auf Kosten des angeblich Ver-

pflichteten zu beauftragen.
Der Vorderrichter verstößtaber auch gegen eine wesentliche,

das Verfahren betreffende Vorschrift, indem er zwar die Entschei-
dung der Vorinstanz als zu weit gehend berichtigt, dieselbe aber

immer noch soweit bestätigt,daß dadurch Kläger positiv für ver-

pflichtet erklärt wird, von dem Brennholzdeputat der Schule A.

für die Zeit von Michaelis 1875 bis dahin 1876 V« Raum-

meter anzufahren, oder die für die im Wege der Exekution
etwa bereits anderweit bewirkte Ansuhr entstandenen Kosten zu
erstatten.

Die Klage ist nach dem Wortlaute des Antrages zunächst
nur auf Aufhebung der Verfügungendes Beklagten vom 10.

und 29. November 1875 gerichtet und zunächstauch nur da-

rauf gestützt,daß der Beklagte zum Erlasse dieser Verfügungen
nicht befugt gewesen sei. .

Nun lag zwar in der weiteren Art ihrer Begründung al-

ler Anlaß, hierüberhinausgehend zugleich einen Anspruch über
die Verpflichtung des Klägers an sich als Ziel der Klage an-

zusehen. Da indeß eine hieraus gerichtete Widerklage nicht vor-

lag — wobei deren Zulässigkeit dahingestellt bleiben mag —-

durfte für diesen Theil der Entscheidung in dem für den Klä-

ger ungünstigstenFalle nur die Form der Abweisung, nicht
aber die der positiven Verurtheilung zu der bestrittenen Lei-

stung gewählt werden (§. 49 i. f. des Gesetzes vom Z. Juli 1875).

Abgesehen hiervon, durfte ferner Kläger zur Erstattung der

durch die im Wege der Exekution etwa bereits anderweit be-

wirkte Anfuhr entstandenen Kosten nicht für schuldig erklärt
werden, weil die von dem Beklagten verfügte Exekution gesetz-
lich unzulässigerscheint.

Wenn hiernach die Vorentfcheidung in Gemäßheit des

§. 68 des Gesetzes vom 3. Juli 1875 Gesetz-Sammlung Seite

375) aufzuheben gewesen ist, so konnte in der Sache selbst doch
nur, wie geschehen, erkannt werden.

Der Kläger hat nicht bestritten, daß auf ihn, als Rechts-
nachfolger des Wilhelm Gr., die Bestimmungen des Abgaben-
Regulirungsplanes vom 6. Oktober 1862, Z. Juli 1863 An-

wendung finden, sich vielmehr ausdrücklichauf den Jnhalt des-

selben berufen und überdies eingeräumt, daß auf dem Grund-

stucke A. Nr. 11 —- ursprünglich89 Morgen 47 Qn.-Ruthen

umfassend —. die Verpflichtung zur Ansuhr von IX, Klafter

Schulholz geruht habe, bezw. ruhe.
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Der Abgaben-Regulirungsplan enthält nun aber die Be-

stimmung:

1) daß die Abgaben und Leistungen an die Schule der Re-

gulirung der Schulprästationen nach der Schulordnung
vom 11. Dezember 1845 unterworfen bleiben;

2) daß —- die Gemeindelasten anlangend — die Spann-
dienfte zu Bauten, Wegebesserungen,Feuerkuven und an-

dere Fuhren auf den Besitzer des Trennstückesnach
dem gegenwärtigen Besitzstande übergehen.
Hält man damit den §. 39 der Schulordnung für die Ele-

mentarschulen der Provinz Preußen vom U. Dezember 1845

Gesetz-Sammlung 1846 Seite l) zusammen, welcher bestimmt,
daß, wenn nicht besondere Stiftungen oder durch besondere
Rechtsgründe zur Unterhaltung der Schulen und der Lehrer
verpflichtete Personen vorhanden sind, die Ortsgemeinden und

die sonst zur Schule gehörigenOrtschaften die Mittel zur Un-

terhaltung der Schule in derselben Weise wie die übri-

gen Kommunalbedürfnisfe aufzubringen haben, so kann es

einem begründeten Zweifel nicht unterliegen, daß der Kläger
zu der ihm angesonnenen Leistung verpflichtet ist« Seine Ein-

wendung in der Revisionsschrift beruht anscheinend auf einer

Verwechselung der Bestimmung unter Gr. lIL mit der unter

G. Il. des Regulirungsplanes, ist aber auch sonst unerheblich
und wird durch den Jnhalt des Schuldotationsplanes vom 7.

September 1866, 12. März 1867 keineswegs unterstützt.
Eben so wenig erscheint es zweifelhaft, daß die hier frag-

liche Leistung ihrer Natur nach der exekutivischen Beitreibung
im Verwaltungswege in Gemäßheitder AllerhöchstenKabinets-
ordre vom 19. Juni 1836 Gesetz-Sammlung Seite 198) un-

terliegt.
Wenn hiernach der Kläger das gegenwärtigeStreitverfah-

ren durch die Nichterfüllungeiner sachlichbegründetenVerpflich-
tung veranlaßt hat und mit dem — in der Revisions-Jnstanz
dUkch den Antrag auf Beweisaufnahme noch bestimmter ausge-
drückten — Ansprache, ihn für nicht verpflichtet zu erachten, von

dem Brennholzdeputateder Schule zu A. für die Zeit von Mi-

chaelis 1875 bis- dahin 1876 IX«Raummeter anzufahren, ab-

zuweisen gewesen, während die Außerkraftsetzungder Verfügun-

gen des Beklagtenaus überwiegendformellen Gründen erfolgt
Ist- so fallen dem Kläger, als dem in der Hauptsache unterlie-
genden Theile nach §. 72 des Gesetzesvom 3. Juli 1875 auch
die Kosten zur Last.

'

Der Werth des Streitgegenstandes ist in Uebereinstimmung
mit dem Vorderrichter auf 10 Mark festzusetzengewesen.

UrklfndlichUnter dem Siegel des KöniglichenOberverwal-
tlmgsgertchtes und der verordneten Unterschrift

(1«-S—) Persius.
O. V. G. Nr. 251.

Ministerial-Erlaß,die Anwendungeines einheitliehen Papierfori
mates bei den Behördendes Reichs und der Bundesstaaten

betreffend. Vom 15. März 1877.
—

«

Berlin, den 15. März 1877—

»

ZufolgeVereinbarung der sämmtlichenhohen Bandes-Re-
SISVUUSSU ist fortan für alle Behörden des Reichs und der

Bundksstaatenein einheitliches Papierformat von 33 Zentime-
ter Hohe Und 21 Zentimeter Breite in Gebrauch zu nehmen-
unbeschadet der für Vriefpapier, Tabellen und in etwaigen son-
stigen Ausnahmefällenüblichenanderen Formate.
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D . . (Titel) setzeich hiervon zur Nachachtung in Kenntniß.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.
Jn Vertretung: Sydow.

die KöniglicheProvinzial-Schulkollegien, Konsistorien,
Universitäts-Kuratorienu. s. w.

Gr. III. 689 U

Ministerial-Erlaß,die Anstellung der von außerpreußischenPrü-
fungsbehördeugeprüften Schulamtskandidaten und Lehrer in

Preußenbetreffend. Vom 31. Januar 1877.

Berlin, den 31. Januar 1877.

Auf den Bericht der KöniglichenRegierung vom L. d. M.

will ich genehmigen, daß Schulamts-Kandidaten und Lehrer,
welche ihre Befähigung nur durch Prüfungszeugnisseaußer-
preußischerPrüfungsbehörden des Deutschen Reiches darthun,
im diesseitigen Schuldienst unter Erlaß der I. Prüfung provi-
sorisch aber unter der Bedingung angestellt werden können, daß
Seitens derselben die in Preußen vorgeschriebene 2. Prüfung
nach Maßgabe der für dieselbe geltenden Bestimmungen vor

einer PreußischenPrüfungsbehörde abgelegt wird.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.
An Falk.

die KöniglicheRegierung zu N·
U. 111. 5389.

Verfügung der KöniglicheuRegierung zu Kassel, die Theilnahme
der Bürgermeisteran den Schulvisitationen betreffend.

Vom 26. Januar 1871.

Kassel, den 26. Januar 1871.

Jn dem größerenTheile unseres Verwaltungsbezirkesbe-

steht die Anordnung, daß die Bürgermeister,resp. deren Stell-
vertreter, den durch die Ober-Schulinspektoren abzuhaltenden
Schulvisitationen beizuwohnen haben.

·

Diese Anordnung ist für die Belebung der Theilnahme am

Schulwesen in den Gemeinden nicht ohne wesentliche Bedeu-

tung und bietet namentlich auch den Herren Revisoren die Ge-

legenheit, durch mündliche Rücksprachemit den Ortsvorgesetzten,
auf die Beseitigung von Mängeln und die Herstellung wün-
schenswertherVerbesserungenin den örtlichenSchuleinrichtnngen
hinzuwirken. Wir finden uns daher veranlaßt, dieselbe auch
auf diejenigen Kreise auszudehnen, in welchen sie bisher nicht
bestanden hat, und weisen Ew. Hochwohlgeborenan, dieserhalb
das Erforderliche zu verfügen.

Dabei wollen Sie den Bürgermeistern, von denen nach
den Berichten der Ober-Schuliuspektoren Einzelne ohne Angabe
eines Grundes von den Schulvisitationen wegbleiben, die pünkt-
liche Beachtung dieser Bestimmung dringend zur Pflicht machen.

An

sämmtlicheHerren Landrijthe des

Regierungsbezirkes Kassel.

Abschrift zur Kenntnißnahme und weiteren Veranlassung
hinsichtlich der rechtzeitigen Benachrichtigung von den Visita-
tionsterminen.

KöniglicheRegierung, ,

Abtheilung für Kirchen- und Schulsachen.
gez. Metttler.

An

sämmtlicheHerren Ober- Schulinspektoren

desBRegierungsbezirkesKassel.
. 676.
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Ministerial-Erlaß, die Verfügung über ersparte Gehälter vakan-
ter Seminarlehrerftellen betreffend. Vom 26. März 1877.

Berlin, den 26. März 1877.

Die Königl. ProvinzialsSchulkollegien setzeich anläßlich ei-

nes Spezialfalles davon in Kenntniß, daß Dieselben, nachdem
die Einnahmen und Ausgaben der Seminare aus den Staats-

haushalts-Etat übernommen sind, nicht mehr von der Jhnen in
dem diesseitigen Zirkular-Erlasse vom 9. April 1843 sub Nr. 3

ertheilten BefugnißGebrauch machen dürfen, vielmehr für die Zu-
kunft meine Genehmigung zur Verwendung der von vakanteu Se-

minarlehrerstellen ersparten Gehälter zuvördersteinzuholen haben.
Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

A
Jm Auftrage: Greisf.

U

sämmtlicheKöniglicheProvinzial-Schulkollegien.
U. III. 392.

Ministerial-Erlaß, die Beilegung oder Versagung des philosophi-
schen Doktor-Titels im amtlichen Verkehre betreffend.

Vom 7. März 1877.

Berlin, den 7. März 1877.

Während gegenwärtig die philosophischen Fakultäten der

preußischenUniversitäten, einschließlichder Akademie zu Münster,
die philosophischeDoktorwürde durchweg nur nach vorgängigem
mündlichemExamen und auf Grund einer gedruckten Disserta-
tion ertheilen, wird an einzelnen nicht preußischenUniversitäten
die Erfüllung der genannten Vorbedingungen für die Promotion
zum Dort-or philosophiae nicht gefordert. Es beruht hierin ein

so wesentlicher Unterschied in der Bedeutung der Würde, daß
es mir geboten erscheint, ihn im Bereich der diesseitigen Ver-

waltung künftig dadurch zur amtlichen Geltung zu bringen, daß
die Unterrichtsbehörden nur diejenigen dem Unterrichtswesen an-

gehörenden Personen im amtlichen Verkehr mit der Doktor-
würde bezeichnen, welche sie auf die in Preußen vergeschriebene
Art erwerben.

Jch weise deshalb das Königliche Provinzial-Schulkolle-
gium 2c. an, den an öffentlichenoder privaten Lehranstalten
Seines 2c. Verwaltungsbezirkes angestellten oder künftig anzu-

stellenden Lehrern, welche nicht gegenwärtig bereits im rechtmä-
ßigen Besitze der Würde eines Dootor philosophierte sind, son-
dern sie erst künftig erwerben sollten, im amtlichen Verkehr den

Doktortitel nur dann beizulegen, wenn er ihnen von einer preu-

ßischenUniversität oder von der Akademie zu Münster ertheilt
ist, oder wenn der von einer nichtpreußifchenUniversität Pro-,
movirte dem KöniglichenProvinzial-Schulkollegium 2c. nachweist,
daß er auf Grund mündlichen Examens und gedruckter Disser-
tation die Würde erlangt habe. Wird letzterer Nachweis nicht
erbracht, so ist der auswärts erworbene Doktortitel amtlich nicht
zu berücksichtigen.Eine Ausnahme ist in letzterer Hinsicht nur

bei Lehrern zu machen, welche aus fremdem Staats- oder Schul-
dienst in den diesseitigen übertreten und bei diesem Uebertritt
bereits den Doktortitel einer nicht preußischenphilosophischen
Fakultät besitzensollten.

Die von einer deutschen Fakultät aus eigener Bewegung
honoris causa zur Belohnung besonderer wissenschaftlicherVer-

dienste erfolgenden Promotionen werden von dem gegenwärti-
gen Erlasse selbstredend nicht berührt.

An

sämmtlicheKönigl. Provinzial-Schulkollegien und Königl.
Regierungen, die Königl.Konsistorien der Provinz Han-
nover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

Abschrift erhält die KöniglicheWissenschaftlichePrüfungs- s

Damast.kommission mit der Anweisung, im amtlichen Verkehre und in
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den auszufertigenden Zeugnissen hinsichtlich des den Kandidaten

beizulegendenDoktortitels nach denselben Grundsätzenzu verfahren.
Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. —

F a l k.
An

«

säthmtkichöeKönigl.WissenschaftlichePrüfungs-Komm1fsionen.

KönigreichSachsen.
E. Seminarordnnng für die LehrerinnensSeminare.

Vom 29. Januar 1877.

(Schlnß aus Nr. 20, Spalte 312.)

Klasse l.: 2 Stunden wöchentlich.Fortsetzung des in vo-

riger Klasse Begonnenen. Einführung in die Prinzipien des

Zeichenunterrichtes und zusammenfassende Darstellung der in

Tretau’s »kleinemZeichner««entwickelten Methode.
Sicherheit des Auges und der Hand in der Erfassung und

Darstellung dargebotener Formen; Bildung des Geschmackes.
Einsicht in die Methode des Unterrichtes.
§. 16. Schreiben. Klasse V. und IV.: je 1 Stunde wö-

chentlich· Deutsche und lateinische Schrift.
Klasse llI.: 1 Stunde wöchentlich.Methodische Uebungen

zur Einführung in den Betrieb des Schreibunterrichtes in der

Schule.
Jn allen Klassen des Seminares ist streng darauf zu hal-

ten, daß die schriftlichen Arbeiten eine gute Handschrift zeigen.
Lehrziel Eine deutliche, geläufigeund geschmackvolleHand-

schrift. Verständniß der Unterrichtsertheilung.
§. 17. Turnen. Klasse V. und IV.: je 2 Stunden wö-

chentlich. Durch angemessene Frei-, Ordnungs- und Geräth-

übungen, bei vorherrfchenden Gemeinübungen,wird die turne-

rische Ausbildung der Schülerinuen vervollständigt.
Klasse 111., ll. und l.: je 2 Stunden wöchentlich,so daß

die Schülerinnen in den Klassen 111., Il. und 1. bei einem Un-

terrichte von je 2 Stunden zugleich eine Uebersicht über die in

Mädchenklassenverwendbaren Turnübungen erhalten und sich
der Regeln und Gesetze des Unterrichtes bewußt werden«

Lehrziel: Befähigung bei dem Unterrichte in Mädchen-

klassen, auch der öffentlichenSchulen, Hilfe zu leisten und da-

fern nöthig ihn unter geeigneter Qberleitung selbst zu ertheilen.
« §.18. Nadelarbeiten.— Bei diesem Unterrichtszweige wird

vorausgesetzt, daß die Schülerinnen für Stricken und Häkeln
eine Unterweisung nicht weiter nöthig haben, bezüglichdes Nä-

hens und Stickens aber alle Arten der dabei erforderlichen
Stiche kennen und soweit geübt haben, daß sie dieselben ohne
Schwierigkeit und grobe Fehler anzuwenden verstehen.

Ersorderlich für den Unterricht ist, daß sämmtlicheSchüle-
rinnen dieselbe Arbeit vornehmen, welche aber womöglich so

auszuwählen ist, daß das fertige Stück Wäsche verwendbar ist.
Klasse v.: 2 Stunden wöchentlich. Unterweisung im Maß-

nehmen und Schnittzeichnen im verkleinerten Maßstabe, Zu-
schneiden nnd Nähen von Tisch- und Hauswäsche, Stopfen in

Leinen und Baumwolle.

Das Nähen der verschiedenen Stücke erfolgt abwechselnd
mit der Hand und mit der Maschine für Kettelstich sowohl als

für Doppelsteppstich Wäschesticken.
Klasse lV.: 2 Stunden wöchentlich Fortsetzung des in

voriger Klasse Begonnenen und Anwendung auf Bett- und ein-

fache Leibwäsche.
Stopfen in Stangen- und gemustertem Leinen, hwie in

muss-IS-
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Klasse III.: 2 Stunden wöchentlich. Anwendung des Er-

lernten auf kunstvoller zusammengesetzteWäschstückeund Stop-

fen der verschiedensten Kleiderstoffe und Kleidungsstücke.
Klasse II.: 2 Stunden wöchentlich. Fortsetzung des Un-

terrichtes der vorigen Klasse in weiteren Anwendungen. Unter-

weisung zum Maßnehmen und Schnittzeichnen für Frauenkleider.
Klasse l.: 2 Stunden wöchentlich. Fortsetzung des Unter-

richtes im Schneidern und Einführung in die Methode der Un-

terrichtsertheilung für das gesammte Gebiet der Nadelarbeiten.

Lehrziel. Durch Probearbeiten nachgewiesene Fertigkeit in

der Herstellung von WäschftitckenzEinsicht in die Methode des

Unterrichtes. .

§. 19. Stenographie. Klasse v.: L Stunden wöchentlich.

Einübung der Lautschreibelehre einschließlichder Lautverbindung
durch kalligraphischeUebungen; Lesen und Uebertragen.

Klasse 1V.: 2 Stunden wöchentlich. Fortsetzung des in

voriger Klasse Begonnenen bis zur Beendigung der Wortfchreibe-
lehre. Uebung im Schnellschreiben.

Am Schlusse des zweiten Unterrichtsjahres sollen die Schü-
lerinnen so weit gefördertsein, daß sie die Stenographie selbst-
ständig zu üben im Stande sind und mit Hilfe solcher Uebung
beim Austritte aus dem Seminare Sicherheit nnd Gewandtheit
in der Anwendung der Stenographie aufzeigen können.

§. 20. Uebersicht über den Lehrplan.

V. IV. III. 11 I Summa

obl. fac. obl.!fac.obl. fac. obl.sfac.obl. fac obl. sfac

Religion . . . . . . . . .. 3 — 3 —- 3 —- 2 — 2 — 13 —

DeutscheSprache . . . . . 4 —- 4 — 3 — 3 —- 3 —- 17 —-

FranzöftscheSprache . .. 4 —- 4 —- 4 — 4 — 4 — 20 —-

EnglifcheSprache.·...-— Z-— 3—— Z-— 3—— 3 —- 15

Geographie. . . . . . . .. 2 — 2 —- 2 — 1 —- 1 — 8 —-

Geschichte. . . . . . . . .. 2 —- 2 —- 2 — 2 — 2 —- 10 —-

Naturwiffenschaften. . .. 3 — 3 — 3 — 2 — 2 — 13 —-

Arithmetiku.Formenlehre 3 — 3 —- 2 —— 2 —- 1 — 11 —

Padagogik . . . . . . . . .

—- —— — —- 4 — 5 —- 5 —- 14 —

Schulpraxis . . . . . . ..

—— — —- — —- — 3 — 3 —- 6 —-

Gesang . . . . . . Z— 2— 2—- 2—- 2-— 10-

Harmonielehre. . . . . ..

— 1 —- 1 —- 1 —- 1 — 1 —- 5

Klavierspiel . . . . . . . .
— I —- 1 —- 1 —- 1 —- 1 — 5

eichnen . . . . . . . . . . 2 —- 2 — 2 — 2 — 2 —- 10 —

chreiben . . . . . . . ..1-——1—1—--———— 3—

Turnen . . . . . . . . .. 2 —- 2 — 2 —- 2 —- 2 —- 10 —-

Nadelarbeiten . . . . . ..
2 — 2 — 2 -— 2 .- 2 — 10 —

Stenographie. . « , . ..

—- 2 — 2 —- -— — — —- — —- 4

30 730 732I532 531 5155 29
M « « GO- M MS

37 37 37 37 86 184

§. 21. Abweichungen von diesem Lehrplane, soweit sich
derselbe bei dem Seminare zu Kallnberg nicht durch das Jn-
IEVMFFImd seine genehmigten Lehr- und Arbeitseinrichtungen
modlflzlthsindin Betreff der Lehrziele gar nicht, in Betreff
der Verthellung des Lehrstoffesund der Zahl der Unterrichts-
siUUVeN UUV AUsUgthWeiseund unter vorher eingeholter Ge-

nehmigung der obersten Schuloehördestatthaft
§-22« Beim Unterrichte ist von Diktaten, soweit solche

Nicht auf kurzeAnmerkungenbeschränktbleiben, abzusehen, der-

sekaist Vielmehr bei allen geeigneten Lehrfächernan gute Lehr-

bucherFUzUltheQderen Benutzung die Vorbereitung auf den

Unterrichtund die Repetition zu erleichtern vermag.
Die Einführungder Lehrbücher und deren Wechsel sind

Von der Genehmigungder obersten Schulbehörde abhängig.

·§-23s Zur Kontrole über Einhaltung des Lehrplanes ist
für lede Klasse ein Lektionsbuchanzulegen, in welches von je-
dem in der Klasse beschäftigtenLehrer am Schlusse jedes Mo-

nats-, je nach Anordnung des Direktors in kürzerenFristen,

.
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eine kurze Angabe und Uebersicht des von ihm behandelten

Lehrftoffeseinzutragen ist.

B. Aufnahme.
§. 24. Die Anmeldung zur Aufnahme erfolgt bei dem

Direktor.

Die Aufzunehmende ist bei der Anmeldung dem Direktor

in der Regel persönlichvorzustellen.
Bei der Anmeldung sind beizubringen:

l. ein Geburts- oder Taufzeugniß,
2. ein Jmpfschein, vergl. Reichsimpfgefetzvom 8. April 1874

(Seite 31 fg. des Reichs-Gefetzblattes vom Jahre 1874),
§§.1 und 13 und Verordnung, die Ausführung des

Reichsimpfgesetzes vom 8. April 1874 betreffend, vom

20. März 1875 (Seite 167 fg. des Gesetz- und Verord-

nungsblattes vom Jahre 1875).
Z. ein Zeugniß über die bisher genossene Bildung (Kennt-

nisse, Fortschritte, Verhalten),
4. ein Zeugniß über die kirchliche Zubehörigkeit,
5. ein ausführliches Gesundheitszeugnißeines approbirten

Arztes.
Der Termin zur Anmeldung für die regelmäßigeAus-

nahme, welche bei dem Seminare zu Dresden zu Ostern, bei

dem Kallnberger Seminare ftiftungsgemäß zu Michaelis jeden
Jahres stattfindet, wird von dem Direktor öffentlichbekannt

gemacht.
Zur ausnahmsweisen Aufnahme im Laufe des Unterrichts-

jahres, welche nach §. 12 des Gesetzes nur unter der Voraus-

setzung dringender Umstände zulässigist, wird der Nachweis
erfordert, daß die Schülerin befähigt ist, in den begonnenen
Unterricht mit Nutzen einzutreten.

Bewerberinnen, welche an offenbaren Entstellungen leiden,

desgleichen Solche, deren sittliche Würdigkeitoder geistige Be-

gabung nach den beigebrachten Zeugnifsen zu bezweifeln ist,
sind sofort, ohne sie erst zur Aufnahmeprüfungzuzulassen, ab-

zuweisen.
§. 25. Die Aufnahme erfolgt in der Regel

bei dem Dresdner Seminare nicht vor vollendetem 14. Le-

bensjahre,
bei dem Kallnberger Seminare nicht vor vollendetem 15. (sür

Klasse IV.), beziehentlich 16. Lebensjahre (sürKlasse111.).
Afpirantinneu für höhereKlassen, welche das Durchschnitts-

alter der Zöglinge der betreffenden Klasse überschrittenhaben,
können nur mit Genehmigung der obersten Schulbehördeauf-
genommen werden«

-

Die Zulassung sogenannter Hospitanten, welche nicht als

Zöglinge des Seminares eintreten, vielmehr nur am Unterrichte
theilnehmen wollen, soll von einem bestimmten Alter nicht ab-

hängigsein, sie bedarf aber in jedem Falle der Genehmigung
der obersten Schulbehördeund erfolgt nur auf Widerruf.
§. 26. Der Grad der Vorbildung, welchen die Aufzuneh-

menden durch eine Prüfung nachzuweisen haben, wird bezüg-
lich des Seminares zu Dresden durch das Bildungsziel be-

»

stimmt, welches der mittleren Volksschule als Aufgabe gestellt
und bei den einzelnen Disziplinen näher bestimmt ist; doch
wird außerdemdie Kenntniß der Anfangsgründe der französischen
und beziehentlich der englischen Sprache erfordert, wie sie in der

Lehrordnung §. 7, Abs. l und §.8, Abs.1 genauer bezeichnetsind.
Ausnahme in die höherenKlassen beziehentlichin die dritte

Klasse oder in die vierte Klasse (Vorbildungsklasfe) des Lehre-
rinnen-Seminares zu Kallnberg kann nur dann erfolgen, wenn

die Nachsuchendenden entsprechenden Grad von Kenntnissen in
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allen Unterrichtsfächern,welche in der betreffenden Klasse gelehrt
werden, nachweisen.

§. 27. Bei der regelmäßigenJahresaufnahme zu Anfang
des Unterrichtskursus ist die Prüfung der Angemeldeten unter

Leitung des Direktors in Gegenwart und unter Betheiligung
des gesammten Lehrerkollegiums vorzunehmen.

Bei Prüfung einzelner, im Laufe des Unterrichtsjahres Auf-

nahme suchender Schülerinuen hat der Direktor ausnahmslos
den Ordinarius und die übrigen Hauptlehrer der Klasse, für
welche sie geprüftwerden, zuzuziehen.
§. 28. Die Aufnahme der am Beginne des Unterrichtsjah-

res Eintretenden ist als ein feierlicher Akt in Gegenwart des

Lehrerkollegiums beziehentlich der Angehörigen der Zöglinge
und des Schülercötus vom Direktor zu vollziehen.

O. Halbjahrs- und Jahresprüfungen. -

§. 29. Jährlich zweimal und zwar am Schlusse des Se-

mesters und am Schlusse des Schuljahres ist eine Prüfung al-

ler Klassen der Anstalt abzuhalten.
§.30. Die Prüfung am Schlusse des Halbjahres wird

nicht öffentlich und in der Regel nur schriftlich, sowie durch

Darlegung der in den technischen Fächern erworbenen Fertig-
keiten abgelegt. Sie umfaßt einen Zeitraum von längstens
3 Tagen.

Die am Schlusse des Schuljahres abzuhaltende Jahresprü-
sung wird in den Klassen V. (1v.)——1l.schriftlich und münd-

lich abgenommen. Die schriftliche hat der mündlichen voraus-

zugehen, und es sind die schriftlichenPrüfungsarbeitenkorrigirt
und zensirt während der mündlichen Prüfung auszulegen. Die

mündliche Prüfung findet in Gegenwart des gesammten Leh-
rerkollegiums statt. Dieselbe ist für die einzelnen Klassen auf
die Zeit von 2 bis 3 Stunden zu beschränken.

Nach Beendigung dieser Prüfungen hat das Lehrerkolle-
gium in einer Konserenz die Zensuren über Fortschritte, Fleiß
und sittliches Verhalten der einzelnen Zöglinge festzustellen.

Diese Zensuren sind nach den Graden:

vorzüglich = l,
recht gut = 2,
gut =3, » . .

ziemlich gut = 4,
bezuglich der Fortschritte,

genügend = 5,

ungenügend = 6,
und

= l, bezüglichdes

Fleißes und
zur besonderen Zufriedenheit
zur Zufriedenheit
nicht durchgängigzur Zufriedenheit = 3, sittlichen
unbefriedigend =4, Verhaltens

zu ertheilen, in ein im Archive des Seminares zu verwahren-
des Zeusurbuch einzutragen und den Eltern jeder Schülerin zu

übersenden.
Es erscheint zweckmäßig,auf den schriftlichen Zensuren da,

wo Veranlassung gegeben ist, noch besondere Bemerkungen
z. B. über Schulverfäumnisse, mangelhaften Privatfleiß, Ver-

«

nachlässigungder Schülerin in der Handschrift, zum Lehrerbe-
rufe ganz unzureichende oder auch für einzelne Fächer ausge-

zeichneteFähigkeiten2c. beizufügen.
Für die erste Klasse tritt an Stelle der Jahresprüfung die

in §. 73 des Gesetzes bezeichneteStaatsprüfung.
§. Bl. Nach den im Laufe des Jahres gemachten Wahr-

nehmungen in Verbindung mit dem Ergebniß der Jahresprü-

-2,
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sung wird die Versetzung der Zöglinge in höhere Klassen oder

deren Verbleiben in der Klasse durch das Lehrerkollegium fest-
gestellt.

Wenn Schülerinnen der oberen oder mittleren Klassen nur

geringe geistige Fähigkeiten zeigen und zwei halbe Jahre hin-
ter einander in Fortschritten die Zensur »ungenügend« erhal-
ten oder zweimal den Jahreskursus derselben Klasse durchge-
macht haben, ohne zur Versetzung in eine höhere Klasse reif zu

sein, so ist nach Maßgabe §. 14, al. 2 des Gesetzeszu verfah-
ren. Dasselbe kann geschehen, wenn Schülerinnen der oberen

oder mittleren Klassen zwei halbe Jahre hinter einander im

Betragen die Zensur ,,unbesriedigend«erhalten.
D. Haus- und Studienordnung (Schulordnung).
§. 32. Gegenstand der Regelung in der nach §. 13 des Geset-

zes zu entwerfenden Haus- nnd Studienordnung (Schulordnung)
sind insbesondere: Schulbesuch;Verhalten der Zöglinge: im Unter-

richte gegen die Lehrer, gegen ihre Mitzöglingeund in Bezug auf
die Ordnung und das Leben im Juternate, einschließlichder

Vorschriften über die häuslichen Pflichten und die zur Aufrecht-
erhaltung der Ordnung in Lehr-, Arbeits-, Schlaf-, Wasch-,
Speiseräumen ic. erforderlichen Bestimmungen; Garantien für

Schonung der Lehrmittel, des Inventars, der Gebäude; über
Studien- und Freizeit, Privatlektüre, Studirtage, Ausgäuge,
Ertheilung von Privatunterricht, Beurlaubungen, Annahme von

Freitischeu und die Theilnahme an öffentlichenVergnügungen.

f

Die ,,Deutfche Schulzeituug«,
Central-Organ für HinzDeutschland, herausgegeben von

Fr. duard Keller,
enthält in Nr. 20: Amtliches. Leitartikel: Ueber die Bedeutung der Me-
thode des Unterrichts in der Geschichteder deutschen Literatur in höherenTöch-
terschulen von Dr. Staedler. Allgemeine deutsche Pensionsanstalt für Lehre-
rinneu und Erzieherinnen. Korresponzeiu Berlin (Wittwen und Erben
der Geistlichen. Eingefordertes Verzeichnißder im Unterrichtsgebrauche befind-
lichen Lehrbücher. Personalien); Steinau a. O. (Lehrerkonferen ); Oppeln
(General-Lehrerkonferenzen. Memoriren in der Volksfchule); Erfurt(Revi-
siou. Lehrerverhältnisfe.Höhere Töchterschule.Seminar für Handarbeits-Leh-
rerinnen); Aus Schleswig-Holstein (Rektoratsprüfungen); Lüneburg (Super.
Schnitz. Zwist über das Prüparandemvefen. Schulbericht); Aus Westfalen
(Prov.-Verein für das höh. Mädchenschulivesen. Die katholischen Lehrer auf
der Prov.-Versammlung); Braunschweig (Die hies. Lehrervorbildungsanftalt).
Berliner-Nachrichten Vermischtes:- Der Personalbestand des deut-

schenReichstaägsOldenburg. Königsberg i. Pr. Todtenfchau. Vereins-
Nachrichten. akante Lehrerstellen. Auzeigen. —

—
—-

,,Rheumatismus«,
Gicht, Hüftweh, Rücken- und Gliederschmerz, Lähmung ic. heile ich auch
brieflich durch mein stets betvährtes Heilverfahren, dessen überra chende
Wirkung Jedermann in Erstaunen setzt. Ebenso befeitige Epilepsie, Kr«ämvfe,
Kopftolik (Migriine), nervöses Gesichts- und Zahnreißen, sowie jeden ver-

alteteu Kopffchmerz. Leidende, die Alles vergeblich versucht, mögen ver-

trauensvoll noch meine Kur gebrauchen; die Heilung erfolgt schnell und

gründlich durch meine unfehlbaren Mittel. Briefe mit genauer Schillkåkzijngdes Leidens zu richten an

Dr. Rumlck,
Dresden, Bachstraße.

.
Empfehle meine Weine, unter Garantie für deren Reinheit: Roth-

weinfo 520und·80 Pfg. und Abrblümchen zu l Mark, Weißweinzu 60 Pfg.
pr. Liter in Gebinden von 18 und 36 Liter an. — 47]

P. Becher, Lehrer in Altenahr.

illastktrto Ausgabe-,-
kann allen Kranken mit Keoht

als ein fortkocllchos popnlaiksnwåb
zinlsohos Werk empfohlen worden. —-

Vorräthig in allen Bucht-antunan [48]
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